Zeitschrift: Schweizer Hebamme : offizielle Zeitschrift des Schweizerischen
Hebammenverbandes = Sage-femme suisse : journal officiel de

I'Association suisse des sages-femmes = Levatrice svizzera : giornale

ufficiale dell'’Associazione svizzera delle levatrici

Herausgeber: Schweizerischer Hebammenverband

Band: 80 (1982)

Heft: 5

Artikel: Gestarktes Selbstbewusstsein der Behinderten
Autor: Hilty, A.

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-950561

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.03.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-950561
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

ben. Das Potential an kranken Genen
in der Bevolkerung steigt somit konti-
nuierlich an. Die Wahrscheinlichkeit
eines Zusammentreffens von Tragern
des kranken Gens ist jedoch sehr ge-
ring. Nach vier Generationen werden
pro Generation héchstens 5 Prozent
mehr Phenylketonurie-Patienten ge-
boren (110 statt 104). Erst nach 40
Generationen, nach etwa 800 Jahren,
hétte sich die Zahl der Patienten ver-
doppelt. Um einiges markanter wiirde
allerdings der Anteil der Heterozygo-
ten, der gesunden Ubertrager also, in
der Bevolkerung zunehmen.
Fir die meisten wichtigen Erbkrank-
heiten lassen sich dhnliche Zahlen er-
rechnen. Einzig bei gewissen domi-
nant vererbten Leiden konnte der dys-
genetische Effekt grossere Bedeutung
haben. So beim mdglicherweise domi-
nant vererbten Altersdiabetes. Wie
bei vielen anderen Krankheiten sind
aber auch beim Altersdiabetes ver-
mutlich mehrere Gene beteiligt. Eine
Einschrédnkung der Fortpflanzung hat-
te somit kaum einen grossen Einfluss
auf die Zahl der Altersdiabetiker in der
Bevélkerung, da die beteiligten Gene
weit verstreut sind und unglnstige
Kombinationen trotzdem auftreten
wiirden. Abgesehen davon kdme eine
genetische Beratung beim Altersdia-
betes meist zu spét, da sich die Krank-
heit in einem Alter manifestiert, in
dem eine Fortpflanzung nicht mehr
Ublich oder nicht mehr moglich ist. Die
Tatsache, dass diese Krankheit derart
hé&ufig ist, legt nicht zuletzt die Vermu-
tung nahe, dass die verantwortlichen
Gene sogar eine erhaltungsférdernde
Wirkung haben, ihre Ausschaltung
durch konsequente Fortpflanzungsre-
striktion also wohl eher schéadliche
Auswirkungen auf die genetische Be-
schaffenheit der Bevolkerung hétte.
Im Ubrigen wird der Genpool einer Be-
volkerung viel nachhaltiger durch ge-
sellschaftliche Entwicklung wie etwa
Landflucht, Auflésung religioser Ge-
meinschaften und Bindungen oder Zu-
sammenleben fremder Volksgruppen
beeinflusst als durch medizinische und
beraterische Massnahmen.

Richard Altorfer

Hauptquelle: Vortrag von Prof.Dr. med. G. Stal-
der, Basel, gehalten 1980 am 1.Fortbildungs-
kurs der Schweizerischen Gesellschaft fir Ge-
netik (SGG) tber neue Grundlagen der Gene-
tik.

Lachen ist gesund

Kapiert, oder?

«Die vollstandig fehlende Einsicht ist
durchaus vorhanden.»
Aus einem arztlichen Gutachten
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Offizieller Abschluss des
Jahres des Behinderten in
Bern

«Das Jahr des Behinderten war und
bleibt ein Appell, dem Behinderten in
einer natirlichen und offenen Selbst-
verstandlichkeit zu begegnen, sich
ihm gegeniber zu 6ffnen und mit ihm
zusammen seine Anliegen und Proble-
me in unserer heutigen Gesellschaft
zu erfahren.y Dies erkldrte Bundesrat
Dr.Hans Hirlimann an der vom Ak-
tionskomitee fir das Jahr des Behin-
derten (AKBS 81) einberufenen Pres-
sekonferenz zum Abschluss des UNO-
Jahres in Bern. Bundesrat Hirlimann,
der auch Ehrenprasident des AKBS 81
ist, zeigte sich erfreut Uber das ge-
starkte Selbstbewusstsein der Behin-
derten. Er hob besonders die Vor-
schldge zur Revision der Invalidenver-
sicherung hervor, die das AKBS 81 im
Namen der in ihm vereinten 60 Behin-
derten-Organisationen und -Hilfswer-
ke dem Eidgendssischen Departement
des Innern eingereicht hat. Dass die-
ser Vorstoss «in der Invalidenversiche-
rung Folgen zeitigen» werde, bekraf-
tigte auch der Direktor des Bundesam-
tes fiir Sozialversicherung, Adelrich
Schuler.

Uber die Arbeit im Jahr des Behinder-
ten orientierten die Geschéaftsfihrerin
des AKBS 81, Dr.lréne Haberle, und
der Prasident der Informationskom-
mission des AKBS 81 in der franzo-
sischsprachigen Schweiz, André Brai-

chet. |hre Ausfuhrungen bestatigten
den Eindruck, dass sich als Folge des
UNO-Jahres ein echter Bewusstseins-
wandel im Verhaltnis zwischen Behin-
derten und Nichtbehinderten abzeich-
net. Das AKBS 81 hat dazu seinen be-
sonderen Beitrag geleistet, unter an-
derem durch monatlich erschienene
Informationsbulletins, durch Broschii-
ren, Arbeitshilfen und Tonbilder fir
Kirche, Schule und Wirtschaft, aber
auch durch Studien zu Rechtsfragen
und zur Uberwindung der architekto-
nischen Barrieren. Die soziale Integra-
tion des Behinderten sei jedoch noch
lange nicht verwirklicht, betonte
Dr.Héaberle. Integration dirfe nicht
heissen, dass der Behinderte sich den
Normen unserer auf Hochstleistung
ausgerichteten Gesellschaft anzupas-
sen habe; echte Integration setze viel-
mehr voraus, dass auch die Gesell-
schaft sich an einem neuen Massstab
orientiere und im ganzen menschen-
freundlicher werde.

Mit den konkreten Postulaten des
AKBS 81 befasste sich dessen Prési-
dent, der Berner Regierungsprasident
und Baudirektor Gotthelf Birki. Er
wies darauf hin, dass vor allem die
Wohnungsfrage fiir viele Behinderte
nach wie vor ungeldst sei. Ein Ange-
bot an rollstuhlgangigen Wohnungen
fehle fast vollstédndig. Darlber hinaus
forderte Regierungsprasident Burki
eine Besserstellung der Behinderten in
der Invaliden- und Krankenversiche-
rung sowie im Personlichkeits- und im
Vormundschaftsrecht. An den Bun-
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desrat richtete er den dringenden
Wunsch nach der Bildung einer Eidge-
noéssischen Kommission fiir Behinder-
tenfragen (analog der Eidgendssi-
schen Kommission fiir Frauenfragen
oder der Eidgendssischen Jugend-
kommission). Wie auch aus einem der
Presse lbergebenen «Manifesty des
AKBS 81 hervorgeht, sollte diese
Kommission vorwiegend aus Behin-
derten zusammengesetzt sein und
Uber das UNO-Jahr hinaus die Belan-
ge der Behinderten wirksam und koor-
diniert gegeniber Behorden und Of-
fentlichkeit vertreten.

WIE LANGE
SIND SIE DENN
SCHON 6-BEHINDERT

@ 7\
= CaNGER-
Manifest zum Abschluss

des UNO-Jahres
des Behinderten 1981

Das Jahr des Behinderten ist zu Ende.
Die volle gesellschaftliche Integration
des Behinderten aber steht noch be-
vor. Im vergangenen Jahr wurden
wohl wertvolle Denkanstésse und
Handlungsmaximen fiir das Zusam-
menleben von Behinderten und Nicht-
behinderten entwickelt. Ob das Jahr
des Behinderten jedoch ein Erfolg
war, hangt davon ab, inwieweit seine
Ergebnisse weitergetragen, vertieft
und in die Tat umgesetzt werden.

«Integration des Behinderten» darf
nicht heissen, dass der Behinderte
sich den gangigen Werten von Lei-
stung, Harte, Karriere, Konsum oder
Attraktivitdt zu unterwerfen habe. Die
Integration des Behinderten ist keine
Einbahnstrasse. Sie muss im Gegen-
teil bedeuten, dass die Gesellschaft
sich durch den Behinderten in Frage

stellen lasst. Die Integration gelingt
nur, wo Sein wichtiger ist als Haben.

Indem der Behinderte fiir seine Befrei-
ung kampft, tragt er wesentlich zu ei-
ner menschlicheren Gesellschaft bei.
Das Aktionskomitee fiir das Jahr des
Behinderten, Schweiz 1981 richtet an
Behorden und Offentlichkeit den Ap-
pell, auch in den kommenden Jahren
zu einer zeitgemassen Behindertenpo-
litik beizutragen und insbesondere fiir
die nachstehenden Postulate einzutre-
ten:

Nicht mehr ohne und nicht mehr fir
die Behinderten, sondern mit den Be-
hinderten

1. Die Integration des Behinderten ist
ein wechselseitiger Prozess von
Behinderten und Nichtbehinder-
ten. Der Behinderte ist nicht mehr
Almosenempféanger oder Objekt
von Wohltatigkeit, sondern Mit-
mensch und Partner. Er kennt sei-
ne Bedurfnisse und Interessen sel-
ber am besten. Seine Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben kann
nur mit ihm zusammen verwirk-
licht werden. Die Kirche Parteien,
Verbande und alle tGbrigen Organi-
sationen oder Gruppen unserer
Gesellschaft sind aufgerufen, ihre
Behindertenarbeit nur noch zu-
sammen mit den Behinderten zu
planen und durchzufihren.

2. Hilfe zur Selbsthilfe ist der Grund-
satz, von dem jede Behindertenar-
beit wird ausgehen missen. Echte
Hilfe beruht auf Gegenseitigkeit.
Der Behinderte ist wie jeder Mit-
mensch nicht nur Nehmender,
sondern auch Gebender. Die Orga-
nisationen der Behindertenhilfe
kénnten mit dem Beispiel vorange-
hen, wie Behindertenarbeit nach
diesem Prinzip der Gegenseitigkeit
zusammen mit den Betroffenen
geleistet werden sollte.

Die Tatigkeit der verschiedenen
Organisationen ist Uber das Jahr
des Behinderten hinaus vermehrt
zu koordinieren, um einerseits die
finanziellen Mittel sinnvoller und
gezielter einzusetzen und um an-

dererseits die gemeinsamen Anlie-
gen der Behinderten auch gemein-
sam in der Offentlichkeit zu vertre-
ten.

3. Mitmenschen und Partner sind
auch jene Behinderten, die ihre
Wiinsche und Bedirfnisse nicht in
einer uns vertrauten Weise formu-
lieren und vertreten kénnen. Echte
Hilfe besteht hier vor allem darin,
den «Sprachlosen» ein Sprache,
ihre Sprache, und den «Stimmlo-
seny eine Stimme, ihre Stimme, zu
geben.

Gesellschaftliche Integration
der Behinderten

4. Die Integration der Behinderten ist
ein gesamtgesellschaftlicher Lern-
prozess. Dieser muss schon unter
den Kindern einsetzen. Es sind da-
her alle Anstrengungen zu unter-
nehmen, dass normalbegabte be-
hinderte Kinder zusammen mit
nichtbehinderten  Kindern  die
Schule besuchen kénnen. Wo dies
nicht moglich ist, sollte wenigstens
in einzelnen Fachern ein gemeinsa-
mer Unterricht angeboten werden.
Das Thema «Behinderung» gehort
zur Lehrer- und Pfarrerausbildung
wie zum Schulunterricht auf allen
Stufen.

5. Erwerbsfahige Behinderte haben

das Recht auf einen Arbeitsplatz,
auf gerechte Entlohnung und auf
gleiche Sozialleistungen wie alle
Ubrigen Arbeitnehmer. Gleiche be-
rufliche Leistung verlangt nicht nur
gleichen Lohn, sondern auch glei-
che Aufstiegschancen.
An Betriebsleitungen und Personal
ergeht der dringende Appell, die
Anstellung von Behinderten zu for-
dern. Vermehrt sind auch Teilzeit-
stellen mit vollem Verantwor-
tungsbereich zu schaffen. Behin-
derte, deren Leistungsnivau unter
der Norm liegt, haben Anspruch
auf ein Einkommen (aus Erwerb
und Rente), das ihnen ein lebens-
wertes Leben ermdglicht.

6. Die Behinderten sollten so leben
kénnen, wie es ihren individuellen
Bediirfnissen entspricht. Vor allem
die Wohnsituation ist fur viele Be-
hinderte noch unbefriedigend, ein
Problem, das regional grossere Be-
achtung verdiente. Auch die Servi-
cedienste missten ausgebaut und
besser aufeinander abgestimmt
werden. Die Unterbringung von
Behinderten in Kliniken und Alters-
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heimen oder gar die Isolierung
ganzer Menschengruppen in entle-
genen Ghettos sind nicht langer zu
verantworten. Sie widersprechen
der humanitdren Tradition der
Schweiz. Wenn der Aufenthalt in
einer Spezialeinrichtung unerlass-
lich ist, muss die Umgebung wei-
testgehend den Bedingungen ent-
sprechen, unter denen ein Nichtbe-
hinderter gleichen Alters leben
wirde.

. Die kantonalen Baugesetze sind

erst dann behindertengerecht,
wenn sie architektonische Barrie-
ren vermeiden und beseitigen. Be-
hinderte missten in die Lage kom-
men, ihre Wohnung und die Woh-
nungen ihrer Freunde und Bekann-
ten, ihre Schule, die kulturellen An-
lasse, die offentlichen Verkehrs-
mittel und alle Amtsstellen ohne
fremde Hilfe zu erreichen.

8. Fir den Bau von Gebduden mit ar-

chitektonischen Barrieren sollten
keine offentlichen Gelder mehr be-
willigt werden. Alle o&ffentlichen
Séle und Konferenzraume sind mit
induktiven Horanlagen zu verse-
hen.
Die Architekten, Ingenieure und
Bauherren sind aufgerufen, keine
Gebaude und Anlagen mehr zu er-
stellen, die Behinderten nicht zu-
ganglich sind. Architekten und
Baufachleute bedirfen einer Aus-
bildung im behindertengerechten
Bauen.

Rechtliche Forderungen

9. Im Rahmen der 10.AHV-Revision
ist die Invalidenversicherung einer
«kleinen Reform» zu unterziehen,
die

Die neue Situation. «Sie haben gut reden, Sie sind’s gewodhnt.»

— eine feinere Rentenabstufung
ermoglicht, und zwar ab Invalidita-
ten von 33" Prozent

— anstelle der schein-exakten Be-
rechnung eine verantwortliche
Schatzung des Invaliditatsgrades
(analog der SUVA) einfihrt

— den Grundsatz des rechtlichen
Gehors gewahrleistet und die Ver-
sicherungsorgane  insbesondere
verpflichtet, ihre Verfligungen hin-
reichend zu begriinden.

10. Die Revision der Krankenversi-
cherung kann den Interessen der
Behinderten nur Rechnung tragen,
wenn die Krankenpflege-Versiche-
rung obligatorisch wird und durch
dieses Obligatorium die diskrimi-
nierenden Vorbehalte (Leistungs-
ausschliisse) beseitigt.

11. Bei der Revision des Vormund-
schaftsrechtes sind die Maoglich-
keiten der Bevormundung von Be-
hinderten einzuschranken. Eingrif-
fe in die Personlichkeitsrechte diir-
fen nicht weiter gehen, als das In-
teresse des Behinderten verlangt.
Das Vormundschaftsrecht soll
nicht die Gesellschaft vor Men-
schen schiitzen, die von der Norm
abweichen, sondern diesen Men-
schen die Teilnahme an der Gesell-
schaft erleichtern.

12. Behinderte, die sich fir langere
Zeit in Wohnheimen oder andern
Institutionen aufhalten, sollen ih-
ren zivilrechtlichen Wohnsitz an ih-
rem Aufenthaltsort begriinden
kénnen. Nur so wird ihnen die ge-
sellschaftliche und vor allem auch
die politische Integration (aus-
Ubung des Stimm- und Wahl-
rechts) gewahrleistet.

Die Karikaturen sind dem Bandchen entnom-
men: Urteile-Vorurteile. Probleme der Behin-
derten im Spiegel der Karikatur. Ein alternati-
ver Beitrag zum Jahr des Behinderten. Heraus-
gegeben von der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Clubs Behinderter und ihrer Freunde E.V.,
Stalling Verlag, Oldenburg / Miinchen 1981

Mutterschaftsbeitrage
im Kanton Zug

In der NZZ vom 26.Februar 1982 er-
schien folgende Notiz:

«Als erster Kanton der Schweiz wird
der Kanton Zug Mutterschaftsbeitréage
ausrichten; dies beschloss am Don-
nerstag der Kantonsrat. Anspruchsbe-
rechtigt werden unverheiratete Frau-
en, die weniger als Fr.9000.— Einkom-
men pro Jahr haben, sowie Ehepaare,
deren Jahreseinkommen unter
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Fr.14000.- liegt. Fir jedes Kind er-
hoht sich die Anspruchsberechtigung
um Fr.2000.—. Ferner wird ein Miet-
zins von Fr.8000.— fir eine unverhei-
ratete Frau und von Fr.12000.- fur
eine Familie aufgerechnet.»

Es handelt sich somit um eine staatli-
che (= kantonale) Sozialzulage fiir nie-
dere Einkommensschichten. In dieser
Notiz ist allerdings nicht erwahnt, wie-
viel diese Mutterschaftsbeitrage aus-
machen und ab wann sie geltend ge-
macht werden kénnen. Als Hilfe — be-
sonders auch fiir alleinstehende Miit-
ter —ist dies sehr zu begrissen.
Hebammen aus dem Kanton Zug: Ma-
chen Sie zur gegebenen Zeit |hre Frau-
en auf diese Moglichkeit aufmerksam!
A.Hilty

Lebenslauf

Anita Frigg

Ich wurde am 7.Mai 1945 in St.Gal-
len geboren, wo ich heute noch lebe.
Ich bin verheiratet. Unsere beiden Kin-
der sind 11- und 7jahrig. Die Primar-
und Sekundarschulen besuchte ich in
Freidorf TG und St. Gallen. Bis zum Be-
ginn der KWS-Lehre im Kinderspital
St.Gallen folgte ein Welschlandjahr.
Das KWS-Diplom erhielt ich 1967.
Noch im gleichen Jahr begab ich mich
zur Weiterbildung an die Hebam-
menschule der Universitats-Frauenkli-
nik Zirich. Nach dem Diplomab-
schluss als Hebamme vom 30.Sep-
tember 1968 arbeitete ich bis zur Ver-
heiratung im April 1969 in der Frauen-
klinik des Kantonsspitals Winterthur.
In den ersten Ehejahren war ich aus-
hilfsweise mehrmals im Kinderspital
St.Gallen tatig. Von Ende 1973 an bis
im Friijahr 1975 loste ich eine Hebam-
menkollegin im Spital Trogen AR ab.
Seit dem Juli 1980 arbeite ich als
Teilzeitangestellte in der Frauenklinik
des Kantonsspitals St. Gallen.

Dem SHV trat ich 1976 bei. Vorher
war ich nur Mitglied des WSK-Ver-
bandes, in dessen Sektionsvorstand
ich drei Jahre war. Daneben bin ich
seit 1974 Préasidentin der Pensions-
kasse fiir Spital-, Heim- und Pflege-
personal, die ihre Geschéaftsstelle in
Zurich hat. Da mir Fragen der Berufs-
ausbildung stets ein Anliegen waren,
wirde es mich freuen, wenn ich im
Zentralvorstand mitarbeiten kénnte.

Jahresberichte 19817

Bericht der
Zentralprasidentin

Im letzten Jahr hat der Zentralvor-
stand in funf Sitzungen zahlreiche Ge-
schéfte behandelt. Viele Probleme
konnten gelést werden —'neue tauch-
ten wieder auf und warten noch auf
eine Losung. An jeder Sitzung hat der
Wille vorgeherrscht, ein Maximum an
Arbeit im Interesse des Verbandes
und seiner Mitglieder zu erledigen.

Anléasslich der Sitzung vom 12.Febru-
ar galt unsere besondere Sorge dem
Verbandsbudget, musste man sich
doch mit der Frage einer eventuellen
Mitgliederbeitragserhohung auseinan-
dersetzen. Ein anderes, ebenso wichti-
ges Thema war die Stellungnahme
zum neuen Zeitungsreglement und
dessen Vervollstandigung. Der Ersatz
von Christine Rost im Zentralvorstand
war der letzte Punkt im Programm der
Prasidentinnenkonferenz vom glei-
chen Tag.

Der 30.April war unter anderem der
Weiterbildungstagung vom 13.Mai in
Luzern und ihrem finanziellen Aspekt
sowie der Notwendigkeit, in Zukunft
ein zweisprachiges Programm durch-
zufiihren, gewidmet. Auch die Weiter-
bildung im allgemeinen und die Forde-
rung unseres Berufes wurden sehr
eingehend diskutiert. Es wurde be-
schlossen, mit dem Schweizerischen
Roten Kreuz ein Treffen fir den
24.Juni 1981 zu vereinbaren. Dies
sind nur einige von den elf behandel-
ten Traktanden an diesem Tag.

Am 24.Juni war der Zentralvorstand
durch die Wahl von Frau Marie-Thére-
se Renevey anlésslich der Delegierten-
versammlung wieder komplett. Einige
Punkte wurden am Vormittag behan-
delt — darunter die Traktandenliste der
Prasidentinnenkonferenz vom 5.No-
vember. Der Nachmittag war fir das
vorgesehene Treffen mit den Vertrete-
rinnen des Roten Kreuzes reserviert —
Frau J.Haberli und Frau Elisabeth
Stucki —, in der Absicht, die Registrie-
rung auslandischer Diplome zu prazi-
sieren und zuklnftige Spezialisie-
rungsmaoglichkeiten der Hebammen
zu diskutieren.

Der 17. und 18.0Oktober waren zwei
Tage intensiver Arbeit und Uberle-
gung. Die freundliche, warme Atmo-
sphéare des Hotels «des Bains de La-
vey» und das kurze, regenerierende

Bad nach dem arbeitsreichen Tag ta-
ten uns gut. Am Samstag abend offe-
rierte uns das Haus Milupa ein herrli-
ches Nachtessen. Herr Perret, als sei-
ne Vertretung, hatte sich uns ange-
schlossen. Wir danken nochmals herz-
lich.

Ich gehe nicht mehr eingehend auf die
Details dieser beiden Tage ein. Dies
wurde bereits von Frau Georgette
Grossenbacher in der«Schweizer Heb-
amme» vom Dezember 1981 in der
Rubrik «Verbandsnachrichteny» getan.
Jedoch haben wir im Laufe dieses
Treffens mit Bedauern vernommen,
dass Georgette Grossenbacher den
Wunsch hat, sich auf Ende 1982 aus
dem Zentralvorstand zuriickzuziehen,
um anderen Berufsaufgaben wieder
vermehrt Zeit widmen zu konnen. Sie
ist ein grosser Verlust fur unser Komi-
tee, aber wir wissen, dass wir weiter-
hin auf ihre Kompetenz und ihr Enga-
gement in der Weiterbildung z&hlen
konnen. Danke!

Am 5.November hat der Zentralvor-
stand am Vormittag getagt. Der
Schwerpunkt der Sitzung lag im zu-
kiinftigen Ersetzen von zwei Mitglie-
dern des Zentralvorstandes. Nach dem
Ricktritt von Georgette Grossenba-
cher sprach nun auch Madeleine Bolz-
li den Wunsch aus, sich zurlickzuzie-
hen aufgrund des Mangels an Verflig-
barkeit durch ihre beruflichen Ver-
pflichtungen.

An dieser Stelle mochte ich jedem
Mitglied des Zentralvorstandes herz-
lich danken fiir seinen Einsatz, sein In-
teresse und seine Bemihungen, die
ihm zugeteilten Aufgaben, ungeachtet
der oft schweren beruflichen Bela-
stungen, zu erfillen.

Mein bester Dank geht auch an unsere
Sekretérin, Frau Fels, immer einsatz-
bereit, routiniert und gutgelaunt, un-
geachtet der Vielfalt ihrer Aufgaben.

Présidentinnenkonferenzen

Sie fanden am 12.Februar und 5.No-
vember statt. Beide hatten acht Punk-
te auf der Tagesordnung. Im Laufe der
Konferenz vom 12.Februar legte der
Zentralvorstand das erstemal ein Ver-
bandsbudget vor. Im Laufe des Tref-
fens vom 5.November wurde ein er-
stes Projekt betreffend Anpassung der
Mitgliederbeitrage prasentiert und von
den Sektionsprasidentinnen mit viel
Echo aufgenommen. Auch durften wir
vernehmen, dass sich die «Gruppe Ge-
burtsvorbereitungy am 26.November
in Lausanne treffen werde.

15



	Gestärktes Selbstbewusstsein der Behinderten

